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Einwirkung der Sozialversicherung auf die Armenpflege.
Von Tod. v. Dymowski, dipiom. Mathematiker und Versichernngsverständiger.

I. Allgemeine Gesichtspunkte.
OH à Sozialversicherung auf die Entlastung der Armenpflege im positiven

Sinne einwirkt, bildet eine Streitfrage, deren endgültige Entscheidung im
Interesse der Sozialversicherung selbst als sehr geboten erscheint, sowie in gewisser
Richtung auf die Beteiligung der Staatskasse an die Versicherungslasten
einwirken muß. Daß die Armenpflege durch die Sozialversicherung

nicht völlig verdrängt werden kann, unterliegt
keinem Zweifel und scheint durch die Natur der Sache Wohl begründet.
Dagegen ist ihre >e n t I a st e n d e Einwirkung sehr gut möglich,

und sie läßt sich sogar feststellen.
Schon das Wesen dieser beiden Einrichtungen deutet darauf hin, daß die

Sozialversicherung die Armenpflege eindämmen kann; denn, während die Armenpflege

mit schon vernichteten Existenzen zu tun hat, strebt die Sozialversicherung
darnach, vor dieser Vernichtung zu bewahren. Dementsprechend bezeichnet auch

van der Borght die Armenpflege als ein notwendiges Uebel, das um so größeren
Umfang erreichen muß, je weniger die Sozialpolitik (und somit die
Sozialversicherung, als ein Stück der Sozialpolitik) ihrer Pflicht genllgU).

Einen zahlenmäßigen Beweis für diese Einwirkung zu liefern, ist mit sehr

großen Schwierigkeiten verbunden; denn erstens ist die Sozialversicherung noch

nirgends mit allen ihren Zweigen ausreichend vertreten, und außerdem tragen
höchst mannigfaltige Momente zur fast vollständigen Verwischung des Zahlenbildes

bei.
Da die Armenpflege sich meistens aus finanziellen Rücksichten auf das Alter-

notwendigste beschränken muß, so wird dementsprechend jede Entlastung nur zur

st Zeitschrift für die gesamte Versicherangswissenschaft, Jahrgang 1912, Heft 3, Seite 517.
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intensivere» Hilfsgewährung ansgeuiitzt, und tritt dadurch in der zahlenmäßigen
Darstellung nur langsam und sehr nnbedentend ans. Dazu sind die stark
zunehmende Bevölkerungszahl nnd deren Lebensansprüche, sowie die fortwährend
steigende Humanität als die eigentlichen Ursachen der absoluten Zunahme der
Armenpflegelast zu bezeichnen. Wer früher als noch nicht unterstützungsbedürftig
angesehen war oder nach unsern heutigen Begriffen nur sehr kärgliche Hilfe
erhielt, dem steht heutzutage die Armenpflege zur Seite und dazu mit ziemlich
hinlänglichen Befriedigungsmitteln. Diese Tatsache laßt sich übrigens ans der
eigentümlichen Erscheinung Wohl wahrnehmen, daß die relative Zahl der
Unterstützungsbedürftigen in den wohlhabenden Gegenden bedeutend größer ist, als
dies in den ärmlichen Gegenden der Fall ist.

Wenn wir uns einmal die Ursachen der Armut vergegenwärtigen
wollenst, so müssen wir feststellen, daß sie in überwiegender Mehrzahl solche sind,
gegen welche die Sozialversicherung eingreift. Deshalb ist es klar, daß, j>e größer
der Wirkungskreis einer Sozialversicherung ist, desto stärker lind erfolgreicher
kann sie der Armut entgegenwirken. Insbesondere ist das von der
Zwangeversicherung oder von einer allgemeinen Staatsbürgerversorgung zu sagen, die,
wie bekannt, allein imstande ist, für die möglichst große Zahl der wirtschaftlich
schwachen Existenzen aufzukommen, was von der freiwilligen Versicherung bei
der heutigen wirtschaftlichen Reife der Bevölkerung niemals zu erwarten wäre.

Und wir sehen, daß diejenigen Länder, welche eine Entlastung der Armenpflege

herbeiführen wollen, stets zn der Zwangsversicherung ihre Zuflucht
nehmen oder dazu übergehen, sowie vorerst zu solchen Versicherungszweigen greifen,
die am meisten zu einer Armenpflegeentlastung beitragen können. So z. B.
sah sich in England — wo infolge der zahlreich bestehenden Hilfskassen, welche
bekanntlich ihre Wirkung am stärksten ans dem Gebiete der Kranken-, Unfall-
und Todesfallversicherung äußern, der Armenpflege besonders viel altersschwache
Personen anheim fielen — die Regierung veranlaßt, als Gegenmaßregel vor
allein die allgemeine Altersversorgung einzuführen, und zwar in denkbar größtem
Umfange, sowie in der Form einer sofort beginnenden Versorgung, um den Effekt
der Armenentlastung baldmöglichst zu erzielen.

Dieselben Rücksichten leiten die schweizerischen Kantone, welche schon seit
mehreren Jahren die Einführung nicht einer freiwilligen, sondern einer
obligatorischen Alters- und Invalidenversicherung anstreben. Hierzu gehören auch
die Gegner der schweizerischen Kranken- und Unfallversicherung, die die Altersund

Invalidenversicherung als das in der Schweiz bedeutend stärker empfundene
Bedürfnis bezeichnen, während sie die Krankennot durch die Privatinitiative
und die Unfälle durch die Haftpflichtgesetzgebung in ausreichender Weise gedeckt

zu sehen meinen.
Wenn die Sozialversicherung nicht als eine sofort beginnende Versorgung

st Z. B. nach der deutschen Statistik vom Jahre 1885 nnd nach der Engnôte vom Jahre 1880
im Königreich Sachsen wnrden die folgenden durchschnittlichen Ursachen als die Ursachen der Armnt
festgestellt:

Acntfchcs Zteich in 21 Krokstädten Sachsen

Krankheit und Verletzung 30 sto 45 stö 19 sto
Tod des Ernährers 18 st> 10sto 5 st>

Körperliche nnd geistige Gebrechen 12 sto s „ g, 10 sto
Altersschwäche 16 Jo i ^ 17 »/o
Arbeitslosigkeit 7 sto 7 st, 20 ",o
Große Kinderzahl 6 sta 10 v o ig o/g

Arbeitsscheu und Trunksucht ll cho 10 Io 10 sto
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gedacht ist, sondern, was sehr oft der Fall ist, durch eine Karenzzeit be-

dingt wird, so muß naturgemäß infolgedessen ihre Wirkungskraft abgeschwächt
und ihr günstiger Einfluß auf die Armenpflege geschmälert werden. Aehnlichcs
ist auch über die oft unzureichende Hilfegewährung der Sozialversicherung zu
sagen, besonders in den Fällen des frühzeitigen Eintretens des nachteiligen
Ereignisses. So ist es unter Umstünden möglich, daß die nach der Beitragszahl
bemessene Ver sicher u n g slei st u n g sogar zur allernotwendigsten Fristnng
des Lebens des Betreffenden nicht ausreicht, wodurch die Armenpflege
in Anspruch genommen werden muß. Sie hat aber auch dann eine Entlastung
zu verzeichnen, weil sie, ohne Eingreifen der Sozialversicherung, die volle
Deckung der zur Eristenzerhaltung nötigen Kosten leisten müßte, und so

nur ergänzend einzutreten braucht. Freilich geschieht dies sehr oft viel
reichlicher, als wenn die Armenpflege auf die volle Deckung der Ausgaben
angewiesen wäre; sie wirkt also intensiver, was wiederum die seitens der
Sozialversicherung erzielte Entlastung beweist.

Man soll übrigens nicht vergessen, daß die Sozialversicherung überhaupt
kaum 39 Jahre alt ist und dazu in den meisten Ländern erst im Laufe unseres
Fahrhunderts, wenn nicht in den allerletzten Fahren, eingeführt wurde, Um aber
die volle Wirkung jener Einrichtungen auf die Armenpflege konstatieren zu
können, muß man entsprechende Erhebungen erst bei derjenigen Generation einleiten,
welche unter dem Einfluß der betreffenden Gesetzgebung groß gezogen wurde.
Dies ist aber bis jetzt noch nirgends der Fall, und, abgesehen von den noterzeugenden

Fällen, gegen welche überhaupt keine Versicherung getroffen werden kann,
umfaßt die Sozialversicherung heutzutage durchaus nicht
alle Hilfsbedürftigen.

Es bleibt noch auf den Einfluß der wirtschaftlichen Verhältnisse
hinzuweisen, sowie auf die mehrfach vorkommende gesetzliche Erweiterung des Armen-
pflegckreises, die auch in der Zukunft, besonders auf dem Gebiete der sozial-
hhgienischen Fürsorge, gut möglich ist, wodurch der Armenpflege neue Aufgaben
und, dadurch bedingt, größere Kosten erwachsen müssen.

Alle diese und ähnliche Erwägungen weisen deutlich darauf hin, daß eine

absolute Entlastung der Armenpflege, obwohl ganz gut denkbar, doch

b is jetzt nur in sehr geringen! Umfange wahrzunehmen ist. B e i

e i n e r S t a a t s b ü r g e r v e r s o r g n n g wäre sie allerdings viel
schneller und deutlicher möglich, als bei anderen Formen

der S o z i a I v e r s i ch e r u n g. Dagegen unterliegt die relative
Abnahme dieser Lasten keinem Zweifel, wenn auch heutzutage die zahlenmäßigen
Zusammenstellungen noch kein durchaus klares Bild liefern können.

In dem folgenden Kapitel führen wir solche zahlenmäßigen Beweise auf,
und zwar auf Grund der in Deutschland und England gemachten Erfahrungen.

«Fortsetzung folgt.)

Aamilienrecht, Bürgerrecht und Armensiirlorgepfl'icht.

Die staatsrechtliche Abteilung des Bundesgerichtes hatte im verflossenen

März über folgenden Fall zu entscheiden:

Fn die am 8. Mai 1896 abgeschlossene Ehe des K. E. von G o m m i s w a l d

(Kt. St. Gallen) und der B. Kr. von F l ü h I i lKt. Luzern) brachte die letztere

ein am 9. September 1893 außerehelich geborenes Knäblein Heinrich mit, das

am 13. Mai 1893 von den Eheleuten E.-Kr. als ihr Kind anerkannt, also als
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